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D a s  W i c h t i g s t e  i n  K ü r z e  

Im Rahmen des Impulsprogramms Nachhal-
tig Wirtschaften wird die 3. Ausschreibung 
der Programmlinie „Haus der Zukunft“ ge-
startet und umfasst diesmal Themen-
schwerpunkte zur Althaussanierung sowie 
spezifische Fragestellungen zum Neubau. 
In der Projektart Grundlagenforschung/-
studien können Projekte zur Zukunft der 
Gebäudesanierung, zur Analyse des Sanie-
rungsprozesses, zur Weiterentwicklung von 
Tools und Labels und zur Definition von 
Qualitätskriterien hinsichtlich Baubiologie, 
Behaglichkeit und Gesundheit (Althaussa-
nierung) sowie zur Aufbereitung von Bau-
prozesserfahrungen für Dritte, Dokumentati-
on von Best Practice Beispielen aus der 
Wohnbauförderung und zu Aufbau und 
Betreuung von Netzwerken (Neubau) einge-
reicht werden. Darüber hinaus werden stra-
tegische Arbeiten sowohl für die Althaussa-
nierung, als auch für den Neubau gesucht. 
In der Projektart Wirtschaftsbezogene 
Grundlagenforschung können Projekte, 

die zur Aufbereitung technischen Wissens 
zur Althaussanierung dienen, eingereicht 
werden. In der Projektart Konzepte sind  
Ideenskizzen und Innovative Sanierungspla-
nungen (Althaussanierung) sowie Innovative 
Baukonzepte (Neubau) gefragt. In der Pro-
jektart Technologie- und Komponenten-
entwicklung können laufend Anträge zum 
Thema Althaussanierung gestellt werden, 
die sowohl die Entwicklung innovativer 
Komponenten als auch innovativer System-
lösungen beinhalten. Für den Bereich Neu-
bau sind in dieser Projektart Innovative 
Speichertechnologien, Technologien zur 
verstärkten Nutzung erneuerbarer Energie-
träger, Komponenten und Elemente auf Ba-
sis nachwachsender Rohstoffe sowie inno-
vative Komponenten und Bauteile einreich-
bar. Projektanträge zur Unterstützung bei 
Demonstrationsvorhaben zur Umsetzung 
innovativer Baukonzepte im Neubau können 
ebenfalls gestellt werden.  

 

Projektarten Primäre Zielgruppe Ende der Einreichfrist 

Grundlagenforschung/-studien  keine Einschränkung 28.6.2002 

Wirtschaftsbezogene Grundlagenforschung Forschungseinrichtungen 

sowie Einzelforscher 

28.6.2002 

Technologie- und Komponentenentwicklung  Unternehmen 28.6.2002 bzw.  

31.12.2003 

Innovative Bau- und Sanierungskonzepte keine Einschränkung 28.6.2002 

Unterstützung bei Demonstrationsvorhaben  beschränkt  28.6.2002 bzw.  

31.12.2003 

Abbildung 1: Projektarten - Kurzfassung   

 
Weitere Informationen und Beratung:  
Arbeitsgruppe “Haus der Zukunft”,  
Österreichische Gesellschaft für Umwelt 
und Technik (ÖGUT),  

Hollandstraße 10/46, A-1020 Wien 
Tel.: 01 315 63 93 – 14 Fax: DW:22; 
E-Mail: office@hausderzukunft.at; 
http://www.hausderzukunft.at 
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D a s  I m p u l s p r o g r a m m  N a c h h a l t i g  
W i r t s c h a f t e n  

Die Anwendung des Prinzips der Nachhal-

tigkeit kann unseren Wohlstand und unsere 
Lebensqualität langfristig erhalten. Nachhal-
tigkeitsorientierung trägt nicht nur zur Um-

weltentlastung bei, sondern eröffnet der 
Wirtschaft völlig neue Chancen. Sie hilft un-
seren Bedürfnissen durch Entwicklung intel-

ligenterer und effizienterer Lösungen und 
Produkte zu entsprechen, spart aber gleich-
zeitig Energie und Rohstoffe. 

Das Bundesministerium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie (BMVIT) beabsichtigt 
mit dem Impulsprogramm Nachhaltig Wirt-

schaften durch nachhaltigkeitsorientierte 
Entwicklungen wesentliche Innovationsim-
pulse für die österreichische Wirtschaft zu 

setzen, um damit einen Strukturwandel in 
Richtung ökoeffizienten Wirtschaftens durch 
Forschung, technologische Entwicklung, 

Demonstration und Verbreitungsmaßnah-
men (FTE) zu unterstützen. 

Um diesem Ziel näher zu kommen, reicht es 

nicht einfach, konventionelle Innovations-
entwicklungen fortzusetzen. Vielmehr ist es 
notwendig, neue Ansätze und Fragestellun-

gen zu thematisieren und die innovativsten 
und kreativsten Akteure für ambitionierte 
Fragestellungen einer nachhaltigkeitsorien-

tierten Wirtschaftsweise (z.B. Faktor 10 
Technologien) zu gewinnen. 

Das Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaf-

ten zielt daher auf eine sparsamere Nutzung 
natürlicher Ressourcen, einen Ausbau des 
Technologievorsprunges Österreichs bei der 

Entwicklung nachhaltiger Technologien und 

auf die Erreichung von positiven Wirtschafts- 

und Beschäftigungseffekten ab. 

Deshalb sieht die Konzeption des Impuls-
programms einerseits die proaktive Thema-

tisierung von spezifischen Fragestellungen 
vor und nützt andererseits die Möglichkeiten 
des offenen Wettbewerbes. Durch themati-

sche Ausschreibungen* werden klare 
Schwerpunkte gesetzt, gleichzeitig soll aber 
auch eine kreative Vielfalt an technischen 

und wirtschaftlichen Lösungen möglich sein. 
Rückmeldungen und Erfahrungen aus 
durchgeführten Ausschreibungen werden im 

Sinne eines institutionalisierten Lernprozes-
ses bei späteren Ausschreibungen be-
rücksichtigt. 

Die jährlichen, inhaltlich aufeinander auf-
bauenden Ausschreibungen und anschlie-
ßenden Vergaben von FTE-Projekten führen 

zu einer schrittweisen Annäherung an das 
Ziel der jeweiligen Programmlinie. Abschlie-
ßend sollen richtungsweisende Pilotprojekte 

präsentiert werden. 

Offensive Öffentlichkeitsarbeit, regionale In-
formationsveranstaltungen, sowie die Unter-
stützung und Beratung schon während der 
Ausschreibung sollen eine große Anzahl von 
Einreichern ansprechen und zu qualitativ 
hochwertigen Projektvorschlägen führen. 
Klar kommunizierte Ausschreibungsbedin-
gungen und die Bewertung durch eine inter-
nationale Jury gewährleistet einen fairen und 

                                                           
*  Der Begriff Ausschreibung wird hier i.S. einer Be-
kanntmachung der Möglichkeit zur Antragstellung bei ei-
nem Impulsprogramm verwendet und bezieht sich nicht 
auf das Bundesvergabegesetz. 
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für alle Beteiligten transparenten Wettbe-
werb. 

Intensive Vernetzung und Abstimmung der 
Projekte innerhalb des Programmthemas 
führen zu einer höheren Gesamteffektivität. 
Informationsweitergabe und Know-how 
Transfer, sowie Unterstützung bei Pilot- und 
Demonstrationsvorhaben sollen die Umset-
zung und Verbreitung der Innovationen ge-

währleisten. Begleitende Maßnahmen, wie 
die Durchführung von Wettbewerben, aber 
auch Qualifikationsmaßnahmen und Grün-
dungsinitiativen sollen das Erreichen des 
Programmziels unterstützen. 

Innerhalb des Impulsprogramms laufen drei 
Programmlinien zu den Themen "Haus der 
Zukunft", "Fabrik der Zukunft" und "Energie-
systeme der Zukunft" (siehe Grafik).

 

Abbildung 2: Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaften  

 

Unter dem „Haus der Zukunft" werden 
Wohn- und Bürobauten verstanden, die im 
Vergleich zum heutigen Standard deutlich 
energieeffizienter sind, erneuerbare Energie-
träger und nachwachsende Rohstoffe ver-
wenden und nicht wesentlich teurer sind als 
die herkömmliche Bauweise (siehe Abschnitt 
„Die Programmlinie Haus der Zukunft“).  

Die zweite Programmlinie „Fabrik der Zu-
kunft“ hat das Ziel, innerhalb der nächsten 
fünf Jahre zu richtungsweisenden De-
monstrations- und Pilotprojekten im Bereich 

nachhaltiger Technologieentwicklung zu 
kommen. Beispiele können innovative Pro-
duktionsprozesse, zukunftsweisende Pro-
duktbeispiele oder Betriebe sein. 

Die Programmlinie „Energiesysteme der Zu-
kunft“ fokussiert auf die Weiterentwicklung 
des Energiesystems gemäß den Leitlinien 
des Impulsprogramms. Insbesondere zielt 
sie auf eine faktorielle Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energieträger im Elektrizitäts-
markt unter Aufrechterhaltung der hohen 
Versorgungsqualität ab. 

Z iel
Unterstützung e ines Strukturw a n d e ls in R ichtung ökoef f izienten W ir tschaf tens durch Forschung,  

technologische Entw icklung,  Dem o n s trat ion und Verbrei tungsm a ß n a h m e n

• Neubau :
M e h rfam ilienwohn-, 
Bü ro- und  Nu tzbau

• San ierung und 
Rev ita lis ierung:
San ierungspakete 
E infam ilienhaus , 
M e h rfam ilienwohn-, 
Bü ro  und Nutzbau

H a u s  d e r  Zukunft

• E rneuerbare Energ ie -
träger m it Schwerpunkt  
B ioenergie

• S ichere um w e lt-
f reundliche St rom ver-
sorgung im  libera lis ierten 
M a rkt

• langfr ist ige Energie -
technologien in inter-
nat ionaler  Kooperat ion

Energiesystem e  d e r
Z u k u n ft

B e g lei tende M a ß n a h m e n :
Ak tive P rogram m betreuung,  Unterstützung bei Pi lot- und  Demonst ra t ionsvorhaben 
Inform a tion  und  Ö ffentl ichkeitsarbeit  
W ettbewerbe,  Q u a lif ikationsm a ß n a h m e n ,  Gründungs init iativen

• Techno logien und 
Innovat ionen bei 
P rodukt ionsprozessen

• P rodukte und 
D ienst le istungen

• N u tzung nachwachsender  
Rohs toffe

Fabr ik  der  Zukunf t
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L e i t p r i n z i p i e n  n a c h h a l t i g e r  T e c h n o -
l o g i e e n t w i c k l u n g e n  

Um die Ziele der nachhaltigen Entwicklung 

auf eine technische und wirtschaftliche Ebe-
ne zu übertragen und praktisch anwendbar 
zu machen, wurden in Zusammenarbeit mit 

einer Expertengruppe im Zuge der Vorberei-
tungsphase sieben Leitprinzipien nachhal-
tiger Technologieentwicklung herausgear-

beitet. Sie bilden eine Grundlage zur Beur-
teilung zukünftiger Themenschwerpunkte 
oder von Projekten des Impulsprogramms 

Nachhaltig Wirtschaften. 

Prinzip der Dienstleistungs-, Service- 
und Nutzenorientierung 

In einer nachhaltig zukunftsverträglichen 
Wirtschaft ist die Bereitstellung von Energie, 
von Gütern und Produkten nicht primär von 

reinen Versorgungsüberlegungen (was kann 
wo angeboten und verkauft werden) ge-
prägt, sondern konzentriert sich zunächst 

auf die mit Energie, Gütern und Produkten 
zu erfüllenden Funktionen bzw. Dienst- oder 
Serviceleistungen. 

Prinzip der Nutzung erneuerbarer Res-
sourcen 

Dabei ist die energetische und stoffliche 

Versorgung möglichst durch erneuerbare 
und/oder nachwachsende Ressourcen zu 
bewerkstelligen. 

Effizienzprinzip 

Wichtige Zielsetzung ist, Dienst- oder Servi-
celeistungen so energie- und materialeffi-

zient, aber auch so kosteneffizient wie mög-

lich zu erfüllen.  

Prinzip der Rezyklierungsfähigkeit 

Besonders in Bereichen, in denen die Nut-
zung erneuerbarer Ressourcen noch nicht 

oder nur schwer möglich ist, ist eine Re-
zyklierung oder kaskadische Nutzung der 
Ressourcen anzustreben.  

Prinzip der Einpassung, Flexibilität, 
Adaptionsfähigkeit und Lernfähigkeit 

Zukunftsverträgliche Entwicklungen sind als 

innovative, dynamische Prozesse zu begrei-
fen, die in Bezug auf Technologien einer-
seits eine Einpassung an vorhandene (z.B. 

regionale) Rahmenbedingungen und Gege-
benheiten, andererseits eine kontinuierliche 
Anpassung an neue Entwicklungen und Ge-

gebenheiten erfordern. 

Prinzip der Fehlertoleranz und Risiko-
vorsorge 

Auch die Vorsorge gegenüber Störfällen mit 
maßgeblichen Auswirkungen durch fehlerto-
lerante Technologien und Systeme gehört 

zum Konzept einer „Nachhaltigen Entwick-
lung“. 

Prinzip der Sicherung von Arbeit, Ein-
kommen und Lebensqualität 

Durch die Erhaltung und Schaffung hoch-
wertiger sinnvoller Arbeit einerseits, sowie 

einer lebenswerten Umwelt andererseits soll 
eine Erhöhung der Lebensqualität erreicht 
werden. 
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D i e  P r o g r a m m l i n i e  „ H a u s  d e r  Z u k u n f t “  

Die Programmlinie „Haus der Zukunft“ baut 

auf den beiden wichtigsten Entwicklungen 

im Bereich des solaren und energieeffizien-

ten Bauens auf – der solaren Niedrigener-

giebauweise und der Passivhausbauweise. 

Für die Programmlinie sollen diese „energie-

zentrierten“ Innovationen um ökologische, 

ökonomische und soziale Anforderungen 

erweitert werden (siehe Abbildung 3).  

 
Entwicklungsstand          Zieldimension           Ziel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Abbildung 3: Programmlinie „Haus der Zukunft“ 

 

Ziel der Programmlinie „Haus der Zukunft“ ist 

die Entwicklung und Marktdiffusion von Kom-

ponenten, Bauteilen und Baukonzepten für 

den Neubau und für die Althaussanierung von 

Wohn- und Bürobauten, die den anschließend 

angeführten Leitprinzipien und Kriterien für 

nachhaltige Technologien in hohem Maße 

entsprechen. 

Unter „Haus der Zukunft“ sind Wohn- und Bü-

robauten zu verstehen, die im Vergleich zur 

derzeitigen Baupraxis in Österreich folgende 

Kriterien erfüllen: 

o Erhöhte Gesamteffizienz hinsichtlich des 

gesamten Lebenszyklus; 

o Verstärkter Einsatz erneuerbarer Energie-

träger, insbesondere der Solarenergie; 

o Erhöhte Nutzung nachwachsender Roh-

stoffe und effizienter Materialeinsatz; 

Energieeffizienz Passivhaus 
Haus der  
Zukunft 

Solares Niedrig- 
energiehaus 

Erneuerbare  
Energieträger 

ökologische Bau-
stoffe und System-
lösungen 

Nachwachsende 
Rohstoffe, Bauökolo-

gie 

Service- und 
Nutzungsaspekte 

vergleichbare 
Kosten 
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o Vermehrte Berücksichtigung von Service- 

und Nutzungsaspekten für die BenutzerIn-

nen von Wohn- und Bürogebäuden;  

o Vergleichbare Kosten gemessen an her-

kömmlichen Bauweisen. 

Unter Bedachtnahme auf die Problemfelder 

Landschaftszersiedelung, Flächenverbrauch 

und Mobilitätsbedarf werden im Bereich des 

Neubaus Mehrfamilienhäuser, Büro- und son-

stiger Nutzbau berücksichtigt. Unter dem 

Aspekt der Ressourcenschonung wird der 

Althaussanierung in allen Gebäudekategorien 

besonderes Augenmerk geschenkt. 

Die gemeinsame Betrachtung von sozialen, 

ökonomischen, technologischen und instituto-

nellen Innovationen eröffnet große Chancen 

für essentielle Technologiesprünge mit ho-

hem Umsetzungspotenzial. 

Spezielle Ziele für die Althaussanierung 

Da das Thema Althaussanierung mit der drit-

ten Ausschreibung einen wichtigen Schwer-

punkt darstellt, wurde eine FTE-Strategie 

(siehe www.hausderzukunft.at) erstellt, die 

konkrete Ziele für die Althaussanierung vor-

schlägt, wie: 

o Verbesserung der Wohnqualität und Erhö-

hung der NutzerInnenzufriedenheit im vor-

handenen Gebäudebestand sowie belästi-

gungsarme Umsetzung der Sanierung; 

o Reduktion des Energiebedarfs und damit 

auch der Betriebskosten bestehender Ge-

bäude; 

o Verstärkter Einsatz von Baumaterialien 

aus erneuerbaren Rohstoffen sowie von 

Technologien zur Nutzung erneuerbarer 

Energieträger; 

o Vermehrte Berücksichtigung baubiologi-

scher Aspekte bei der Althaussanierung; 

o Erhöhung der Flexibilität im Gebäudebe-

stand in Hinblick auf zukünftige Bedürfnis-

se der Nutzer und demographische und 

soziokulturelle Trends; 

o Kostengünstigkeit der Sanierung, Steige-

rung der Know-how-Intensität, Wertschöp-

fung und Beschäftigung durch qualitativ 

hochwertige Sanierungs- (-dienst-) leistun-

gen. 

Innovative Entwicklungen der Althaussanie-

rung können sowohl im Mehrgeschosswohn-, 

Büro- und sonstigem Nutzbau als auch für 

Einfamilienhäuser angewendet werden. 

Elemente der Programmlinie 

Die Programmlinie „Haus der Zukunft“ um-

fasst folgende aufeinander aufbauende Ele-

mente: 

o Strategisch entscheidende Grundlagenfor-

schung 

o Wirtschaftsbezogene Grundlagenfor-

schung mit ersten Firmenbeteiligungen  

o Konzeptgeleitete Technologie- und Kom-

ponentenentwicklung 

o Entwicklung innovativer Bau- und Sanie-

rungskonzepte im Wohn-, Büro- und Nutz-

bau 

o Realisierung und Auswertung von Demon-

strationsvorhaben 

o Marktdiffusion von Technologien und Kon-

zepten für das „Haus der Zukunft“ 
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Diesen Elementen entsprechend werden  

Projektarten definiert und den ausgeschrie-

benen Themen zugeordnet, sie berücksichti-

gen die unterschiedlichen Stadien der Ent-

wicklung: 

1. Grundlagenforschung-/studien 
2. Wirtschaftsbezogene Grundlagenfor-

schung 
3. Technologie- und Komponentenentwick-

lung 
4. Innovative Bau- und Sanierungskonzepte 
5. Unterstützung bei Demonstrationsvorha-

ben  

Neben der Finanzierung von Projekten in den 

verschiedenen Entwicklungsphasen wird der 

gesamte Prozess durch folgende unterstüt-

zende Leistungen begleitet: 

o Unterstützung bei der Generierung von in-

novativen Projektvorschlägen zur Einrei-

chung; 

o Finanzierung/Förderung der entsprechen-

den Projektarten in den verschiedenen 

Entwicklungsphasen; 

o Unterstützung bei der Vernetzung und Zu-

sammenarbeit der Akteure während der 

Projektdurchführung; 

o Unterstützung bei der Know-how-Weiter-

gabe und der Markteinführung. 

Stand der Programmlinie 

Die Programmlinie „Haus der Zukunft“ wurde 

1999 gestartet. Seither wurden im Rahmen 

der Programmlinie zwei Ausschreibungen 

durchgeführt, die sich primär mit Fragen des 

Neubaus beschäftigten. Dabei wurden bereits 

über 60 Projekte mit einer Gesamtsumme von 

über 7,2 Mio. € finanziert. (Die Forschungser-

gebnisse der abgeschlossenen Projekte sind 

unter www.hausderzukunft.at/projekte.htm zu 

finden.) Aufbauend auf diesen Ergebnissen 

befinden sich derzeit 11 Demonstrationsge-

bäude in Planung bzw. in Realisierung. 

Als Einstieg in die nun verstärkt behandelte 

Fragestellung der zukunftsorientierten Alt-

haussanierung wurde der Wettbewerb „Altbau 

der Zukunft“ durchgeführt. Dabei wurden von 

einer internationalen Jury insgesamt 16 Pro-

jekte als richtungsweisend beurteilt und aus-

gezeichnet. 

Die dritte Ausschreibung 

Die gegenständliche Ausschreibung befasst 
sich schwerpunktmäßig (auch die finanziellen 
Mittel betreffend) mit der Althaussanierung 
und führt einige spezielle Fragestellungen 
zum Neubau fort.  

Mit der ersten Ausschreibung von FTE-

Projekten zum Themenschwerpunkt Althaus-

sanierung sollen die Grundlagen geschaffen 

werden sowohl für eine deutliche Verbesse-

rung des Wohnkomforts und der nachhaltig-

keitsbezogenen Kriterien im Bereich des 

Mehrfamilienwohn-, Büro- und sonstigen 

Nutzbaus als auch für die Entwicklung quali-

tativ hochwertiger Sanierungspakete im Be-

reich des Einfamilienhauses. Im Mittelpunkt 

steht die Generierung innovativer und zu-

kunftsweisender Projekte zur Erreichung der 

Zielsetzungen der Althaussanierung.  

Im Themenschwerpunkt Neubau sollen pri-

mär die erfolgreichen Ansätze und Konzepte 

der laufenden Projekte gestärkt und durch 

weitere innovative Entwicklungen ergänzt 

werden.   
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A u s s c h r e i b u n g s i n h a l t e  i m  D e t a i l  

 
A Themenschwerpunkt Althaussanierung 

 

 

A.1  Grundlagenforschung/-studien

Die im Rahmen des Themenschwerpunktes 

Althaussanierung finanzierten Grundlagen-

forschung/-studien sollen eine Vertiefung 

und zielgerichtete Aufbereitung des Know-

hows für nachhaltige Sanierungsprozesse 

zum Inhalt haben. Dabei sollen die Ergeb-

nisse der Grundlagenforschung/-studien ei-

nerseits als Unterstützung für die Entwick-

lung marktfähiger Technologien und innova-

tiver Sanierungskonzepte dienen. Anderer-

seits sollen die Arbeiten wertvolle Beiträge 

zur Marktdiffusion der im Rahmen der Pro-

grammlinie entwickelten und umgesetzten 

Sanierungskonzepte liefern. Daher werden 

sie wichtigen Entscheidungsträgern aus Un-

ternehmen, Wohnbauträgern, Verwaltung 

und Politik präsentiert werden.  

Im Sinne eines guten Kosten- / Leistungs-

verhältnisses soll auf bereits durchgeführte 

Vorarbeiten aufgebaut werden.  

Erwartet werden Studien zu folgenden The-

men: 

1.1 Zukunft der Gebäudesanierung 

Im Rahmen dieses Ausschreibungspunktes 

sollen Aussagen über zukünftige Sanie-

rungspotenziale erarbeitet werden. Ge-

wünscht sind beispielsweise Arbeiten zur 

Ermittlung des zukünftigen Sanierungsbe-

darfes in quantitativer und qualitativer Hin-

sicht, zu Erwartungen zukünftiger NutzerIn-

nen an Sanierungsvorhaben, zu Fragen der 

Werterhaltung von Gebäuden mittels Sanie-

rung oder zu Potenzialen technischer Inno-

vationen.  

Ziel ist einerseits die Ermittlung von Anforde-

rungen an zukünftiges Sanieren im Sinne 

der Programmlinie, andererseits die Identifi-

kation technischer Innovationen mit hohem 

Marktpotenzial. Die Ergebnisse sollen ge-

eignet sein, im Rahmen innovativer Sanie-

rungskonzepte und der zu realisierenden 

Demonstrationsvorhaben umgesetzt zu wer-

den. 

1.2 Analyse des Sanierungsprozesses  

Dieser Ausschreibungspunkt zielt auf die 

verstärkte Integration der NutzerInnen und 

EigentümerInnen (vor allem von Wohnge-

bäuden) in den Prozess der Umsetzung 

nachhaltiger Sanierungen ab.  
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Weiters sollen die Anreizsysteme für Eigen-

tümerInnen und NutzerInnen analysiert und 

der Systemansatz (im Gegensatz zur derzeit 

vorherrschenden Sanierung mittels Einzel-

maßnahmen) in der Sanierung im Sinne der 

Programmlinie gestärkt werden. Hierbei sol-

len vor allem die Erfahrungen aus aktuellen 

Sanierungsverfahren aufbereitet und im 

Rahmen der Programmlinie nutzbar ge-

macht werden.  

Im Mittelpunkt steht dabei die zielgerichtete 

Aufbereitung von Entscheidungsprozessen, 

von positiven und negativen Synergien zwi-

schen einzelnen Sanierungsmaßnahmen 

sowie die Analyse der Interessen aller am 

Sanierungsprozess beteiligten Gruppen, des 

Informationsmanagements im Rahmen von 

Sanierungen und die Berücksichtigung des 

Wohnumfeldes in der Sanierung. Es sollen 

klare Vorschläge für die Durchführung zu-

künftiger Sanierungsvorhaben erarbeitet 

werden. Die unmittelbare Anbindung an 

konkrete Sanierungsprojekte ist von Vorteil.  

Weiters kommt der Analyse der Eingriffstiefe 

von Sanierungen bzw. der Erarbeitung von 

Vorschlägen zur Erreichung höherer Ein-

griffstiefen im Sinne der Programmlinie ho-

her Stellenwert zu. 

1.3 Qualitätskriterien, Tools and Labels 

Im Rahmen dieses Ausschreibungsteils sol-

len Kriterien zur Qualität des Innenklimas 

von (sanierten) Gebäuden, gesundheitli-

chen, behaglichkeitsbezogenen und baubio-

logischen Aspekten definiert werden und 

aus diesen heraus Indikatoren für die Be-

stimmung von Sanierungszielen entwickelt 

werden. Im Mittelpunkt stehen Untersuchun-

gen zur Wechselwirkung „Bausubstanz – 

NutzerInnen – Außenklima“ und Innenklima 

(Indoor Quality), Nutzungsverhalten und 

Klimabedingungen oder Untersuchungen zu 

ungesunden Innenklimazuständen (Sick 

Building Syndrom). Ziel ist die Quantifizie-

rung von Komfortverbesserungen im Zuge 

von Althaussanierungen sowie die Integrati-

on der genannten Ziele in eine umfassende 

Gebäudebewertung.  

Weiters umfasst dieser Ausschreibungs-

punkt die Entwicklung von Instrumenten zur 

umfassenden Beurteilung und Bewertung 

von Althausanierungen im Sinne der Ziele 

der Programmlinie. Hierunter fallen z.B. Ver-

fahren oder Tools für Investoren und Nutze-

rInnen zur Frage „Sanierung versus Abriss“, 

zur Feststellung der Gesamtperformance 

von Altbauten unter der Prämisse eines ge-

sunden Innenklimas, zur einfachen Mauer-

werksdiagnostik oder zur Simulation der 

Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen 

auf Gesundheit und Behaglichkeit.  

Ebenso ist die (Weiter-) Entwicklung von 

mehrdimensionalen Labels für Gebäude und 

Tools zur Beurteilung unterschiedlicher Sa-

nierungskonzepte gewünscht.   

1.4 Strategische Arbeiten 

Ergänzend zu den ausgeschriebenen The-

men werden strategisch konzeptive Arbeiten 

gesucht, die einen entscheidenden Beitrag 

zu den Zielen der Programmlinie in der Alt-

haussanierung leisten.   
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A.2  Wirtschaftsbezogene Grundlagenforschung 

Ziel der Projektart „Wirtschaftsbezogene 

Grundlagenforschung“ ist die Aufbereitung 

und Schaffung von technischem Wissen zur 

Umsetzung der Ziele der Althaussanierung. 

Mit der Förderung wirtschaftsbezogener 

Grundlagenforschung sollen Akzente in der 

österreichischen FTE-Landschaft gesetzt 

werden und Brücken zwischen wissenschaft-

licher Erkenntnis und wirtschaftlicher Verwer-

tung geschlagen werden. Das aus den Pro-

jekten der Wirtschaftsbezogenen Grundla-

genforschung gewonnene Know-how soll ei-

ne Basis für neu- bzw. weiterzuentwickelnde 

Technologien und Komponenten bilden. 

Im Rahmen dieser Projektart verpflichten sich 

Unternehmen sich geringfügig an den Pro-

jektkosten zu beteiligen.  

In der Projektart Wirtschaftsbezogene Grund-

lagenforschung werden Projekte zu den zent-

ralen Themenfeldern der Programmlinie 

„Haus der Zukunft“ gesucht. Diese umfassen 

insbesondere Grundlagenforschungen zur 

verstärkten Nutzung von erneuerbaren Ener-

gieträgern, ökologischen Materialien und zur 

Vertiefung bauökologischer Fragestellungen. 

Weiters werden Grundlagenforschungen zur 

Reduktion der Kosten der Althaussanierung 

(z.B. gerüstloses Sanieren) gesucht. 

Die Veröffentlichung und Dissemination der 

Ergebnisse zum Zwecke der Erreichung der 

Ziele der Programmlinie ist wesentliches 

Merkmal dieser Projektart.  

Gesucht werden Projekte, die zur Erreichung 

von Technologiesprüngen im Sinne des 

Themenschwerpunktes Althaussanierung 

beitragen.  

A.3  Technologie- und Komponentenentwicklung 

Für Projekte der Technologie- und Kompo-

nentenentwicklung werden technologische 

Innovationen zur Weiterentwicklung von Pro-

dukten gesucht, die eine deutliche Verbesse-

rung gegenüber dem Stand der Technik in 

der Gebäudesanierung darstellen (Technolo-

giesprung).  

Der potenziellen Markttauglichkeit, insbeson-

dere den Kostengesichtspunkten sowie der 

qualitativ hochwertigen architektonischen und 

konstruktiven Integration in das Gebäude 

kommt hoher Stellenwert zu.   

3.1 Entwicklung innovativer Komponen-

ten  

Zu diesem Ausschreibungspunkt können Pro-

jekte eingereicht werden, die sich mit der 

Neu-, bzw. Weiterentwicklung von Kompo-

nenten wie z. B. Fassadenelementen, Fens-

tern, Lüftungs- und Heizsystemen etc. befas-

sen und denen im Sinne des Themen-

schwerpunktes besonderer Stellenwert zu-

kommt. Hierunter fallen insbesondere Tech-

nologien zur verstärkten Nutzung erneuerba-

rer Energieträger und nachwachsender Roh-
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stoffe in der Sanierung, multifunktionale Fas-

saden, marktfähige Vakuum-Dämmungen, 

innovative Speichertechnologien (siehe auch 

Themenschwerpunkt Neubau), Tageslicht-

systeme und ökologisch vorteilhafte Dämm-

systeme.  

3.2 Innovative Systemlösungen  

Aufbauend auf einzelnen Elementen sind die 

Entwicklungen von Gesamtlösungen ein-

reichbar, die über das Potenzial verfügen, 

Sanierungen - im Sinne des umfassenden 

Ansatzes der Programmlinie - zu forcieren. 

Hierunter fallen zum Beispiel Systemlösun-

gen zur erhöhten Einbindung erneuerbarer 

Energieträger (insb. Solarenergie, Biomasse) 

und Arbeiten zur Entwicklung von Sanie-

rungspaketen im Einfamilienhausbereich.  

A.4  Innovative Sanierungskonzepte

Im Rahmen dieser Projektart werden Projek-

te zur Entwicklung von visionären Sanie-

rungskonzepten im Einfamilienhausbereich, 

im Mehrfamilien- und Bürobau sowie für den 

Nutzbau gesucht. Die ausgewählten Sanie-

rungskonzepte sollen in weiterer Folge im 

Rahmen von Demonstrationsvorhaben um-

gesetzt werden.  

Die Sanierungskonzepte sollen einen we-

sentlichen Fortschritt gegenüber der heuti-

gen Sanierungspraxis darstellen und geeig-

net sein, die Ziele der Programmlinie zu er-

reichen. Die konkreten Sanierungskonzepte 

für den jeweiligen Gebäudetypus (z.B. Tou-

rismusbetriebe, Historische Stadtkerne, 

Kommunale Gebäude, Gebäude aus den 

60/70er Jahren) bzw. definierter Gebäude-

viertel und Quartiere sollen eine gute Über-

tragbarkeit aufweisen.  

Wichtiges Augenmerk wird auf Nutzungsas-

pekte (inkl. Gesundheit, Behaglichkeit), die 

Reduktion der gesamten Energie- und Stoff-

umsätze, sowie auf die Nutzung erneuerba-

rer Energieträger und nachwachsender 

Rohstoffe unter Beachtung des Kostenge-

sichtspunktes gelegt. 

Einreichfähig sind sowohl visionäre „Ideen-

skizzen“ als auch nachhaltige innovative 

Sanierungsplanungen für konkrete Vorha-

ben.  

4.1 Ideenskizzen 

Im Rahmen der Auswahl von Ideenskizzen 

sind der Innovationsgehalt und die faktorielle 

Verbesserung im Sinne der Programmlinie 

wesentliche Auswahlkriterien. Förderungs-

fähig sind die Mehrkosten zur Weiter-

entwicklung der Ideenskizze bis zur mögli-

chen Durchführung einer konkreten Sanie-

rungsplanung. Die Ausrichtung auf Umset-

zung des eingereichten Projektes (z.B. 

durch Anbindung an ein konkretes, zukünfti-

ges Sanierungsvorhaben) wird positiv be-

wertet. 
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4.2 Sanierungsplanungen 

Im Mittelpunkt von eingereichten innovativen 

Sanierungsplanungen steht der Nachweis 

der Realisierbarkeit des eingereichten Kon-

zeptes. Förderfähig sind die Mehrkosten der 

Planungsleistungen im Sinne des Themen-

schwerpunktes. Dem Innovationsgrad und  

dem darstellbaren Technologiesprung im 

Sinne der Programmlinie kommt im Aus-

wahlverfahren hohe Bedeutung zu. Die kon-

kreten Sanierungsprojekte sind zu nennen 

und die Ausgangs-, sowie die Zielwerte zu 

beschreiben.  

Die Antragsteller werden aufgefordert, aus-

gehend von einem konkreten Sanierungsob-

jekt, Kooperationen mit und Überschnei-

dungen zu eingereichten Projekten aus an-

deren Projektarten bereits in der Einreich-

phase bekannt zu geben bzw. mögliche 

Verschränkungen mit Inhalten aus anderen 

Projektarten zu nennen.  

Beispiel: im Rahmen einer Sanierungspla-

nung können einerseits einzelne Technolo-

gien entwickelt und eingesetzt werden, an-

dererseits kann mittels sozio-ökonomischer 

Grundlagenforschung/-studien die Akzep-

tanz der Mieter und Eigentümer des Sanie-

rungsobjektes untersucht werden.  
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B Themenschwerpunkt Neubau 

Die Ausschreibung zum Themenschwerpunkt Neubau stellt eine Weiterführung der 1. und 2. 

Ausschreibung der Programmlinie „Haus der Zukunft“ dar. Eine Liste der laufenden und abge-

schlossenen Forschungsprojekte, Technologischen Entwicklungen sowie Demonstrationsvorha-

ben sind auf der Website www.hausderzukunft.at unter FTE-Projekte zu finden.  

B.1  Grundlagenforschung/-studien

Ziel ist die Qualitätssicherung bei der Reali-

sierung der Demonstrationsvorhaben mit 

besonderem Augenmerk auf  

1. die Stärkung der ökologischen Kompo-

nente sowie die Festigung des Innovati-

onsgrades,  

2. die Stärkung der Diffusion nachhaltiger 

Bauweisen,  

3. die nationale und internationale Vernet-

zung von Unternehmen und Fachexper-

ten mit dem Ziel der Stärkung nachhalti-

gen Bauens und  

4. strategisch konzeptive Projekte.  

1.1 Aufbereitung von Bauprozesserfah-

rungen für Dritte 

Neben der direkten fachlichen Unterstützung 

der Demonstrationsvorhaben zur verstärkten 

Berücksichtigung ökologischer Aspekte ist 

die Aufbereitung der Erfahrungen im Rah-

men des Bauprozesses Gegenstand der 

Grundlagenforschung/-studien. 

Von besonderer Bedeutung ist die nachprüf-

bare Anbindung der Grundlagenforschung/-

studien an die in Planung bzw. Realisierung 

befindlichen Demonstrationsvorhaben sowie 

die Einbindung von Bauträgern in das Vor-

haben.  

Unterstützungserklärungen seitens der be-

teiligten Personen und Institutionen der De-

monstrationsvorhaben (insb. Bauträger) 

werden positiv bewertet.  

1.2 Dokumentation von Best Practice 

Beispielen aus der Wohnbauförderung 

Im Rahmen der Grundlagenforschung/-

studien sollen erfolgreiche Beispiele („Best 

Practice Beispiele“) zur Stärkung der Diffu-

sion nachhaltigen Bauens dokumentiert und 

analysiert werden. Besonderes Augenmerk 

ist dabei auf die Aktivitäten der österreichi-

schen Bundesländer zur Stärkung der 

„Nachhaltigkeit“ im Wohn- und Bürobau, z.B. 

im Rahmen der Wohnbauförderung, zu le-

gen. Die Einbindung der zuständigen Vertre-

ter der Bundesländer wird erwartet. (Ein 

Nachweis ist dem Antrag beizulegen.) Maß-

nahmen zur österreichweiten Verbreitung 

der Ergebnisse sind Teil dieses Ausschrei-

bungspunktes.  

Ziel ist die mittelfristige Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für nachhaltiges Bau-
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en (und Sanieren) durch Lernen aus erfolg-

reichen nationalen (und internationalen) Bei-

spielen. 

1.3 Aufbau und Betreuung von Netz-

werken 

Einreichfähig im Sinne der Ausschreibung 

sind Projekte, die zum Aufbau und zur 

Betreuung von nationalen und internationa-

len Netzwerken von und mit Unternehmen 

und Fachexperten der Baubranche führen. 

Besondere Bedeutung kommt der engen 

Kooperation mit österreichischen Unterneh-

men zu. Zusatzfinanzierungen seitens der 

Unternehmen werden positiv gewertet.   

1.4 Strategische Arbeiten zum Neubau 

Ergänzend zu den ausgeschriebenen The-

men werden strategisch konzeptive Arbeiten 

gesucht, die einen entscheidenden Beitrag 

zu den Zielen des Themenschwerpunktes 

Neubau leisten.  

B.2  Wirtschaftsbezogene Grundlagenforschung 

keine Ausschreibung   

B.3  Technologie- und Komponentenentwicklung 

Für Projekte der Technologie- und Kompo-

nentenentwicklung werden technologische 

Innovationen zur Weiterentwicklung von 

Produkten und Dienstleistungen gesucht, die 

eine deutliche Verbesserung gegenüber 

dem Stand der Technik darstellen (Techno-

logiesprung).  

Die Einsetzbarkeit der zu entwickelnden 

Produkte und Dienstleistungen im Rahmen 

der geplanten Demonstrationsvorhaben, so-

wie in der Sanierung von Wohn- und Büro-

bauten ist ein wichtiges Auswahlkriterium. 

Insbesondere werden folgende Technolo-

gieentwicklungen ausgeschrieben: 

3.1 Innovative Speichertechnologien 

Ziel ist die Entwicklung von innovativen 

Speichertechnologien hinsichtlich kosten-

günstiger und optimierter Wasserspeicher 

(z.B. neue Materialien, Speicherbe- und ent-

ladestrategien, Entwicklungen zur signifikan-

ten Reduktion der Speicherverluste etc.) 

sowie die Entwicklung von alternativen Spei-

chertechnologien mit deutlich höherer 

Energiedichte (z.B. Thermochemische Spei-

cher, Latentwärmespeicher etc.).  
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3.2 Technologien zur verstärkten Nut-

zung erneuerbarer Energieträger 

Ziel ist die Erhöhung des Einsatzes Erneu-

erbarer Energieträger (insb. Biomasse) unter 

den spezifischen Bedingungen von Niedrig-

energie- und Passivhäusern. Einreichfähig 

sind sowohl Technologien zur Erzeugung 

von Raumwärme (und Strom), als auch zur 

Kühlung von Wohn- und Bürogebäuden.  

3.3 Komponenten und Elemente auf 

Basis nachwachsender Rohstoffe  

Einreichbar sind Projekte, die den inno-

vativen Einsatz nachwachsender Rohstoffe 

im Baubereich forcieren. Dazu zählen zum 

Beispiel neue Dämmprodukte für Gebäude-

außenhüllen, Innenwände oder hochwärme-

gedämmte Tür- und Fensterrahmen.  

3.4 Höchst innovative Komponenten 

und Bauteile 

Dieser Ausschreibungspunkt umfasst grund-

sätzlich alle Technologien und Komponen-

ten des Wohn- und Bürobaues, die im Sinne 

der oben genannten Kriterien für das “Haus 

der Zukunft” von zentraler Bedeutung sein 

können. Entscheidende Bedeutung kommt 

dem im Antrag zu führenden Nachweis der 

faktoriellen Verbesserung gegenüber derzeit 

am Markt befindlicher Produkte zu.  

B.4  Innovative Baukonzepte 

In Ergänzung zu den bereits in Planung bzw. 
in Realisierung befindlichen Demonstrati-

onsbauten werden visionäre Gesamtkonzep-
te im Mehrfamilien-, Büro- und sonstigen 
Nutzbau gesucht.  

Die Konzepte sollen einen wesentlichen 
Fortschritt gegenüber dem heutigen Stand 
der Technik darstellen und geeignet sein, 

die Zielsetzungen der Programmlinie zu 
erreichen.  

Es können lediglich Projekte gefördert wer-
den, die sich klar von den bereits geförder-
ten „Innovativen Baukonzepten“ unterschei-

den (siehe Liste der Demonstrationsvorha-
ben unter: www.hausderzukunft.at).  

B.5  Unterstützung bei Demonstrationsvorhaben 

Bei Projekten, die in der 1. oder 2. Aus-
schreibung im Rahmen der Programmlinie 
„Haus der Zukunft“ finanziert wurden, kann 

in begründeten Fällen um Unterstützung bei 
der Umsetzung des Demonstrationsprojek-
tes angesucht werden.  

Achtung: Diese Projektart ist beschränkt 
auf die Projektleiter bzw. Bauträger von im 
Rahmen der Programmlinie „Haus der Zu-

kunft“ geförderten bzw. finanzierten „Innova-
tiven Baukonzepten“.   
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W e r  k a n n  P r o j e k t e  e i n r e i c h e n ?  

Für die Einreichung zu Grundlagenfor-
schung/-studien und Innovative Bau- und 
Sanierungskonzepte gibt es keine Ein-

schränkung. 

Besonders zur Projekteinreichung einge-
laden sind: 

o ForscherInnen und wissenschaftliche In-

stitutionen  

o Planungs- und Beratungsfirmen, Archi-

tekten und Bauträger 

o Unternehmen der gewerblichen Wirt-

schaft 

Für die Einreichung zur Wirtschaftsbezo-
genen Grundlagenforschung werden ins-
besondere 

o Forschungseinrichtungen sowie  

o EinzelforscherInnen  

angesprochen.  

Für Technologie- und Komponentenent-
wicklungen sind einreichberechtigt:  

o Unternehmen der gewerblichen Wirt-

schaft mit Betriebsstandort oder For-

schungsstätte in Österreich 

Für Projekte aus der Projektart Unterstüt-
zung bei Demonstrationsvorhaben sind 
ausschließlich 

o die ProjektleiterInnen der finanzierten 

Innovativen Baukonzepte bzw.  

o die involvierten Bauträger  

antragsberechtigt.  

Die mit der Abwicklung der Ausschreibung 
beauftragten Institutionen und Personen 

sind von einer Einreichung ausgeschlossen. 

Welche Einreichunter lagen benöt igen Sie? 

Die Einreichung erfolgt in deutscher Spra-

che. 

Für die Einreichung Ihrer Projekte stehen  
für folgende vier Projektarten spezifische 

Formulare zur Verfügung, die sowohl für 
Neubau- als auch für Sanierungsprojekte 
verwendet werden können: 

o Grundlagenforschung/-studien  

o Wirtschaftsbezogene Grundlagenfor-

schung 

o Technologie- und Komponentenent-

wicklung 

o Innovative Bau- und Sanierungskonzepte  

Einreichungen von Ideenskizzen (im Rah-

men des Themenschwerpunktes Sanierung) 
können formlos erfolgen. Dabei ist auf die 
Ziele des Themenschwerpunktes explizit 

bezug zu nehmen. Als Hilfestellung steht  
eine Checkliste zur Verfügung.  

Auch Einreichungen von Projekten zur Un-
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terstützung bei Demonstrationsvorhaben 
können formlos erfolgen und bedürfen des 

Nachweises des Projektfortschritts im Sinne 
der Ziele der Programmlinie und der Finan-
zierungen durch Dritte. Als Hilfestellung 

steht auch hier eine Checkliste zur Verfü-
gung. 

Alle EinreicherInnen werden gebeten, auf 

Verbindungen mit und Kooperationen zu An-

trägen aus anderen Projektarten im Begleit-
brief hinzuweisen und Synergien und allfälli-

ge Überschneidungen auf 1-5 Seiten kurz 
darzustellen.  

Alle Formulare und Checklisten erhalten Sie  

auf der Homepage www.hausderzukunft.at 
oder direkt bei der Arbeitsgruppe „Haus der 
Zukunft“ (Adresse siehe letzte Seite).  

W i e  h o c h  i s t  d i e  F i n a n z i e r u n g s q u o t e ?  

Grundlagenforschung/-studien 

Grundlagenforschung/-studien können bis 

zu 100% der anrechenbaren Kosten finan-

ziert werden.  

Anrechenbar sind Personalkosten, Kosten 

für Subauftragnehmer, Reisekosten und 

sonstige Sachkosten.  

Alle Kosten müssen in einem unmittelbaren, 

nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem 

Projekt stehen.  

Kosten, die vor Beauftragung entstanden 

sind, können nicht finanziert werden. 

Mitfinanzierungen durch dritte Stellen wer-

den begrüßt und positiv bewertet.  

Wirtschaftsbezogene Grundlagenforschung 

Projekte der Wirtschaftsbezogenen Grund-
lagenforschung können bis zu max. 65% der 

anrechenbaren Kosten gefördert werden.  

An einer Beteiligung interessierte Unter-
nehmen verpflichten sich, gemeinsam min-

destens 35% der Projektkosten in Form von 
Sach- und Eigenleistungen (bis max. 20%) 
oder in bar (mind. 15%) einzubringen. 

Bei Beteiligung von mind. 3 Unternehmen, 

die in der Lage sind, das Ergebnis des Pro-
jektes potenziell wirtschaftlich zu verwerten, 

ist zusätzlich ein Bonus von max. 10% vor-
gesehen, sodass bis zu max. 75% der anre-
chenbaren Kosten gefördert werden können. 

In diesem Fall sind mindestens 5% durch die 
beteiligten Unternehmen in das Projektvor-
haben in bar einzubringen.  

Bezüglich des finanziellen Beitrages bzw. 
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der Sach- und Eigenleistungen genügt zum 
Zeitpunkt der Projekteinreichung eine schrift-

liche Absichtserklärung des/der Unterneh-
men/s. Die rechtsverbindliche Zusage 
des/der Unternehmen/s ist jedoch spätes-

tens bei Vertragsabschluss erforderlich. 

Anrechenbar sind Personalkosten, Kosten 
für Subauftragnehmer, Reisekosten und 

sonstige Sachkosten.  

Alle Kosten müssen in einem unmittelbaren, 
nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem 

Projekt stehen. Kosten, die vor Beauftra-
gung entstanden sind, können nicht finan-
ziert werden. 

Weitere Mitfinanzierungen durch dritte Stel-

len werden begrüßt.  

Die Förderung erfolgt unter Anwendung der 

entsprechenden Förderrichtlinien des For-

schungsförderungsfonds für die gewerbliche 

Wirtschaft (FFF) in der jeweils geltenden 

Fassung.  

Im Rahmen des Impulsprogramms Nachhal-

tig Wirtschaften bestehen aber erhöhte Auf-

lagen zur Veröffentlichung der generellen 

Projektergebnisse und der Einbringung die-

ser Ergebnisse in die Programmlinie „Haus 

der Zukunft“. 

  

Technologie- und Komponentenentwicklung 

Die Förderungsquote in dieser Projektart er-
gibt sich aus Basisförderung plus Förderzu-
schlägen.  

Basisförderung 

Die kumulierte Förderungsbarwertobergren-
ze unter Berücksichtigung aller für das Pro-

jekt gewährten Förderungen beträgt für Pro-
jekte der angewandten Forschung und Ent-
wicklung max. 25%. 

Förderzuschläge 

Im Rahmen des Impulsprogramms Nachhal-
tig Wirtschaften wird ein Zuschlag von max. 

15% gewährt. Im Gegenzug bestehen er-
höhte Auflagen zur Veröffentlichung der ge-
nerellen Projektergebnisse und der Einbrin-

gung dieser Ergebnisse in die Programmli-
nie „Haus der Zukunft“. 

Für Projekte im Rahmen dieser Kateorgie  
sind folgende weitere Zuschläge möglich: 

o in Regionalfördergebieten: +5% 

o für KMU: +10% 

o für Kooperation mit Forschungseinrich-

tungen: +10% 

Insgesamt können die Projekte bis zu max. 

50% der Projektsumme gefördert werden.  

Auf die Gewährung einer Förderung besteht 
vor Vertragsunterzeichnung kein Rechtsan-

spruch. 

Die Förderung dieser Projektart erfolgt unter 
Anwendung der entsprechenden 

Förderrichtlinien des Forschungsförderungs-
fonds für die gewerbliche Wirtschaft (FFF) in 
der jeweils geltenden Fassung.  
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Innovative Bau- und Sanierungskonzepte 

Die Weiterentwicklung von „Ideenskizzen“ 

kann bis zu max. 100% der anrechenbaren 

Kosten finanziert werden.  

Für die Ausarbeitung „Innovativer Baukon-

zepte“ und „Sanierungsplanungen“ kön-

nen bis zu max. 100% der durch den Inno-

vationscharakter entstehenden zusätzlichen 

Planungskosten finanziert werden.  

Die Umsetzung von innovativen Sanie-

rungskonzepten in ein konkretes Demon-

strationsvorhaben wird nicht in diesem 

Rahmen finanziert. Jedoch kann in zukünfti-

gen Ausschreibungen ein Folgeantrag ein-

gereicht werden.  

Anrechenbare Kosten sind Personalkosten, 

Kosten für Subauftragnehmer, Reisekosten 

und sonstige Sachkosten.  

Alle Kosten müssen in einem unmittelbaren, 

nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem 

Forschungsprojekt stehen.  

Unterstützung bei Demonstrationsvorhaben 

Im Rahmen der Projektart „Unterstützung 

bei Demonstrationsvorhaben“ können Pro-

jekte bzw. Projektteile, die den Vorbildcha-

rakter des Demonstrationsbaues unterstrei-

chen, entsprechend den Kriterien zur Tech-

nologie- und Komponentenentwicklung ge-

fördert bzw. beauftragt werden.  

Verrechenbar sind produktbezogene Mehr-

kosten und sonstige Sachkosten sowie in 

begründeten Fällen Personalkosten.  

Alle Kosten müssen in einem unmittelbaren, 

nachvollziehbaren Zusammenhang mit den 

Innovationsaspekten des Demonstrations-

vorhabens stehen.   

D i e  B e u r t e i l u n g  v o n  P r o j e k t a n t r ä g e n  

Alle Projektanträge werden von einer Jury 

mit internationalen Experten aus Wissen-

schaft, Wirtschaft und Verwaltung anhand 

der nachfolgenden Fragen und Kriterien be-

urteilt.  

Für alle Projektarten mit Ausnahme der Un-

terstützung bei Demonstrationsvorhaben er-

folgt die Beurteilung in zwei Schritten: Zuerst 

wird die anonyme Projektbeschreibung beur-

teilt, um der Bewertung von „Projektmana-

gement und Finanzen“ zu einer Gesamtbe-

urteilung zu kommen.  
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Voraussetzung für eine Teilnahme am Aus-
wahlprozess ist die Übereinstimmung des 

Projektantrages mit dem Inhalt der Aus-
schreibung und den Leitprinzipien der nach-
haltigen Technologieentwicklung.  

Grundsätzlich werden Kooperationen zwi-

schen Wirtschaft und Wissenschaft sowie in-

ternationale Kooperationen und finanzielle 

Beteiligungen Dritter positiv gewertet. 

Grundlagenforschung/-studien 

Die Projektbeurteilung erfolgt auf Basis fol-

gender Kriterien und Aspekte: 

Relevanz 

o Welchen Beitrag kann das Projekt zum 

Gesamtziel der Programmlinie bzw. des 

Themenschwerpunkts (Neubau/Sanie-

rung) leisten? 

o Ist der Projektinhalt geeignet marktfähige 

Technologieentwicklungen zu stärken?  

o Ist eine Anbindung an ein konkretes Sa-

nierungskonzept bzw. an ein Demonstra-

tionsvorhaben (Themenschwerpunkt: 

Neubau) gegeben? 

o Welches Innovationspotenzial birgt das 

Projekt im Vergleich zu bestehenden Un-

tersuchungen? 

Qualität 

o Sind die zur Anwendung gelangenden 

Methoden geeignet das Projektziel zu er-

reichen? 

o Verfügen die AntragstellerInnen über hin-

reichende fachliche Kompetenz, Projekt- 

und Managementerfahrung? 

o Wirkung 

o Ist die Problem- und Zieldefinition klar 

und von hohem Nutzen im Sinne des 

Themenschwerpunktes? 

o Welchen Nutzen kann das Projekt für re-

levante Zielgruppen (z.B. Unternehmen, 

Bauträger) des Themenschwerpunktes 

bzw. für das Gesamtkonzept erbringen? 

o Sind die Diffusionsstrategie und die vor-

geschlagenen Instrumente geeignet, die 

bestmögliche Verwertung der Ergebnisse 

sicherzustellen? 

Finanzen und Kooperation 

o Stehen die Kosten in angemessener Re-

lation zum Nutzen des Projektes? 

o Sind die Kooperationen begründet und 

geeignet, den Projekterfolg bestmöglich 

zu fördern? 

o In welchem Umfang werden „stakeholder“ 

(Gruppen, die für die Umsetzung der Er-

gebnisse relevant sind) in das Projekt 

einbezogen?  
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Wirtschaftsbezogene Grundlagenforschung 

Für die Beurteilung von Projekten der Wirt-

schaftsbezogenen Grundlagenforschung 

kommt  

o der wissenschaftlichen Qualität des 

Projektes,  

o der Befähigung des Projekteinreichers, 

o der Anbindung an den Inhalt der 

Ausschreibung,  

o der Stärkung der wissenschaftlichen Ba-

sis im Bereich Technologien für Nach-

haltigkeit, 

o der Qualität der Kooperation Wissen-

schaft – Wirtschaft,  

o den wirtschaftlichen Verwertungschancen  

o dem Potenzial zur nachfolgenden Einrei-

chung von Projekten zur Technologie- 

und Komponentenentwicklung und 

o dem Innovationsgehalt des Projektes  

besondere Bedeutung zu. 

Technologie- und Komponentenentwicklung 

Allgemein wird von Projekten zur Technolo-

gie- und Komponentenentwicklung erwartet, 

dass sie signifikant über den Stand der 

Technologie hinausgehen (Technologie-

sprünge) und einen wesentlichen Beitrag zur 

Erreichung des Zieles der Programmlinie lei-

sten. 

Im Rahmen der Programmlinie „Haus der 

Zukunft“ und in Anlehnung an die Leitprinzi-

pien der nachhaltigen Entwicklung werden 

folgende zentrale Beurteilungskriterien he-

rangezogen: 

o Ressourcenoptimierte Funktionalität und 

Effizienz des Materialeinsatzes 

o Energetische Qualität im Lebenszyklus 

o Einsatz erneuerbarer Ressourcen, nach-

wachsender Rohstoffe, im Bauprozess 

und im Betrieb 

o Potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt  

o Wirtschaftlichkeit des Produktes über den 

gesamten Lebenszyklus 

o Flexibilität der Technologie hinsichtlich 

Nutzungsänderungen; Adaptionsfähigkeit 

o Internationaler Vorbildcharakter des 
Projektes 

Ergänzend hierzu werden für die Beurteilung 

von Projekten zur Technologie- und Kompo-

nentenentwicklung die Kriterien des For-

schungsförderungsfonds für die gewerbliche 

Wirtschaft (FFF) in der jeweils geltenden 



3. Ausschreibung zur Programmlinie „Haus der Zukunft“ 

22 Leitfaden für Projektwerber 

Fassung herangezogen. Diese umfassen ei-

nerseits technische Kriterien (technische 

Neuheit, technologisches Entwicklungsrisi-

ko, FTE-Dynamik des Antragstellers, Durch-

führungsmöglichkeiten des Antragstellers 

etc.) und andererseits wirtschaftliche Krite-

rien (Marktaussichten, Markterfahrung des 

Antragstellers, wirtschaftliche Verwertungs-

möglichkeiten, Leistungsfähigkeit der Firma).

Innovative Bau- und Sanierungskonzepte 

Für die Beurteilung der Anträge im Bereich 

der Innovativen Bau- und Sanierungskon-

zepte wird  

o der Innovationsgehalt (insb. Ideenskiz-

zen),  

o die Konformität mit den Zielen und Krite-

rien der Programmlinie sowie  

o das Potenzial zur Marktdiffusion  

herangezogen.  

Bei den Innovativen Baukonzepten und Sa-

nierungsplanungen wird besonderes Au-

genmerk auf die Realisierungschancen des 

eingereichten Konzeptes/Vorhabens gelegt. 

Entsprechende Absichtserklärungen sind 

beizulegen.  

Im Bereich des Neubaues ist darüber hinaus 

die klare Unterscheidbarkeit zu den bereits 

geförderten Projekten nachzuweisen.  

Unterstützung bei Demonstrationsvorhaben 

Für die Beurteilung der Anträge zur Unter-
stützung der Umsetzung von Innovativen 
Baukonzepten wird  

o der Innovationsaspekt der zu finanzie-

renden Technologien,  

o der deutliche Projektfortschritt seit der 

Beauftragung des innovativen Baukon-

zeptes,  

o die Konformität mit den Zielen und Krite-

rien der Programmlinie sowie  

o die Mitfinanzierung Dritter (insb. der Bun-

desländer)  

herangezogen. 

Voraussetzung für die Unterstützung bei der 
Umsetzung von Innovativen Baukonzepten 

ist die Sicherstellung der Realisierung von 
Demonstrationsbauten.  



Impulsprogramm „Nachhaltig Wirtschaften“ 

23 

W e l c h e  b e g l e i t e n d e  U n t e r s t ü t z u n g  
e r h a l t e n  S i e  b e i  d e r  E i n r e i c h u n g ?  

Das Bundesministerium für Verkehr, Innova-

tion und Technologie hat mit der Betreuung 

der Programmlinie die Arbeitsgruppe „Haus 

der Zukunft“ in der Österreichischen Gesell-

schaft für Umwelt und Technik (ÖGUT), be-

auftragt.  

Neben Leistungen zur Bekanntmachung der 

Ausschreibung und allgemeinen Informati-

onsleistungen zur Programmlinie berät die 

Arbeitsgruppe „Haus der Zukunft“ die An-

tragstellerInnen. Auf Wunsch der Antragstel-

lerInnen kann eine unverbindliche „Vorprü-

fung“ (pre-proposal check) der Projekt-

anträge durchgeführt werden. Dabei wird die 

Übereinstimmung des Projektantrages mit 

der Ausschreibung sowie die Einhaltung 

formaler Kriterien überprüft und dem/der An-

tragstellerIn vertraulich rückgemeldet.  

Die Antragsentwürfe können bis spätestens 

10 Tage vor dem Einreichstichtag per E-mail 

oder per Post an die Arbeitsgruppe „Haus 

der Zukunft“ zur Vorprüfung geschickt wer-

den.  

Für Fragen bezüglich Ihrer Einreichung 

wenden Sie sich bitte an die Arbeitsgruppe 

„Haus der Zukunft“ in der ÖGUT. 

TIPP: Besuchen Sie die Homepage 

www.hausderzukunft.at. Dort finden Sie 

sämtliche ausschreibungsrelevanten Doku-

mente, Frequently Asked Questions (FAQ’s) 

sowie eine Vielzahl weiterer Informationen.  

W i e  e r f o l g t  d i e  A u s w a h l  d e r  P r o j e k t e ?  

Nach der Einreichfrist (bzw. binnen 14 Ta-

gen bei bis 31. Dezember 2003 laufenden 

Projektarten) leitet die Arbeitsgruppe  „Haus 

der Zukunft“ alle Projektanträge an den For-

schungsförderungsfonds für die gewerbliche 

Wirtschaft (FFF) weiter. Die Arbeitsgruppe  

„Haus der Zukunft“ übermittelt Ihnen binnen 

Wochenfrist eine schriftliche Bestätigung der 

Einreichung.  

Die Evaluierung der Projekte erfolgt durch 

eine internationale Jury. Unmittelbar nach 

Vorliegen der grundsätzlich positiven Jury-

empfehlung erfolgen die Vertragsverhand-

lungen, bei welcher auf Basis der Empfeh-

lung der Jury Verbesserungen des Projektes 

berücksichtigt werden.  

Im Auftrag des BMVIT führt der FFF die in-

ternationale Evaluierung der Projektanträge, 

die Vertragsverhandlungen und die Ver-

tragserrichtung durch. Darüber hinaus ist der 

FFF vom BMVIT mit der Vertrags-, Finanzie-
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rungsabwicklung und dem -controlling 

beauftragt.  

Die inhaltliche Betreuung und Vernetzung 

(z.B. Durchführung von Workshops und 

Veranstaltungen) im Sinne der Programmli-

nie wird im Auftrag des BMVIT durch die Ar-

beitsgruppe „Haus der Zukunft“ wahrge-

nommen. 

W e l c h e  E i n r e i c h f r i s t e n  g i b t  e s ?  

Projektanträge können ab sofort eingereicht werden! 

Die Einreichfrist für alle Projekte endet mit 

28. Juni 2002. 

 

Projekte der Technologie- und Komponen-

tenentwicklung sowie zur Unterstützung 

bei Demonstrationsvorhaben können auch 

nach dem 28. Juni 2002 bis 31. Dezember 

2003 eingereicht werden.  

 

Die Evaluierungen dieser Projektanträge er-

folgt vierteljährlich. Als Einreichstichtage gel-

ten der 30. September 2002, 31. Dezember 

2002, 31. März 2003, 30. Juni 2003, 30. 

September 2003, 31. Dezember 2003.  

Projektanträge können per Post, durch einen 

Kurier oder Botendienst eingereicht oder 

persönlich an oben genannter Stelle abge-

geben werden. 

Bei Einreichungen per Post gilt der Post-

stempel! Anträge, die durch einen Kurier  

oder Botendienst eingehen bzw. persönlich 

übergeben werden, sind bis spätestens 

19:00 Uhr des letzten Tages der Einreichfrist 

bei der Arbeitsgruppe „Haus der Zukunft“ in 

der Österreichische Gesellschaft für Umwelt 

und Technik (ÖGUT), Hollandstraße 10/46, 

A-1020 Wien abzugeben. 
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 Projektarten Zielgruppe Formular Ende der Ein-

reichfrist 

1 Grundlagenfor-

schung/-studien  

keine Einschränkung Grundlagenforschung/-

studien 

28.6. 2002 

2 Wirtschaftsbezo-

gene Grundlagen-

forschung 

Forschungseinrich-

tungen sowie Einzel-

forscherInnen 

Wirtschaftsbezogene 

Grundlagenforschung 

28.6. 2002 

3  Technologie- und 

Komponentenent-

wicklung  

Unternehmen Technologie- und Kom-

ponentenentwicklung 

28.6. 2002 bzw. 

31. 12. 2003 

4 Innovative Baukon-

zepte und Sanie-

rungsplanungen 

 

Ideenskizzen 

keine Einschränkung 

 

 

 

keine Einschränkung 

Innovative Bau- und 

Sanierungskonzepte  

 

 

Formlos; Checkliste 

28.6. 2002 

5 Unterstützung bei 

Demonstrations-

vorhaben 

Beschränkt auf Pro-

jektleiterInnen der fi-

nanzierten Innovati-

ven Baukonzepte 

bzw. Bauträger die-

ser Projekte 

Formlos;  

Checkliste 

28.6. 2002 bzw. 

31. 12. 2003 

 

Abbildung 4: Projektarten und Einreichfristen  

 

Für Projekte der Technologie- und Kom-

ponentenentwicklung sowie zur Unter-

stützung bei Demonstrationsvorhaben, 

gelten nach dem 28.6.2002 noch folgende 

Einreichstichtage und Evaluierungstermine:  

 

Einreichstichtage Evaluierungstermine 

30. September 2002 Mitte Oktober 2002 

31. Dezember 2002 Mitte Januar 2003 

31. März 2003 Mitte April 2003 

30. Juni 2003 Mitte Juli 2003 

30. September 2003 Mitte Oktober 2003 

31. Dezember 2003 Mitte Januar 2004 
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W o  k ö n n e n  S i e  I h r  P r o j e k t  a b g e b e n ?  

Die Projektanträge sind in 5-facher Ausferti-

gung an folgende Adresse zu übermitteln:   

Arbeitsgruppe “Haus der Zukunft” 

Österreichische Gesellschaft für 

Umwelt und Technik (ÖGUT) 

Hollandstraße 10/46 

A-1020 Wien 

Tel.: 01 315 63 93 – 12, Fax: DW: 22 

E-Mail: office@hausderzukunft.at 

http://www.hausderzukunft.at 

Nach Einreichung erhalten Sie eine 

schriftliche Eingangsbestätigung Ihrer Ein-

reichung durch die Arbeitsgruppe „Haus der 

Zukunft“.  

Die mit der Betreuung und Abwicklung der 

Programmlinie bzw. des Impulsprogramms 

beauftragten Institutionen Österreichische 

Gesellschaft für Umwelt und Technik 

(ÖGUT) und Forschungsförderungsfonds für 

die gewerbliche Wirtschaft (FFF) sind hin-

sichtlich der eingereichten Projekte zur Ver-

traulichkeit verpflichtet.  
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Programmverantwortung für das Impulsprogramm Nachhaltig Wirtschaften:  

 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

Abteilung für Energie- und Umwelttechnologien 

Leitung: DI Michael Paula 

Rosengasse 4 

A-1010 Wien 

 
 
 
 
Programm- und Finanzierungsabwicklung: 

FFF – Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft 

Mag. Klaus Schnitzer; E-mail: klaus.schnitzer@fff.co.at 

Kärntner Straße 21-23 

A-1010 Wien 

 

 

 
Schirmmanagement: Arbeitsgruppe „Haus der Zukunft” 

ÖGUT - Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik  

Mag. Manuela Schein (Leitung Arbeitsgruppe „Haus der Zukunft“) 

Hollandstraße 10/46 

A-1020 Wien 

Kontakt:  Tel.: +43 (0)1 315 63 93-12 

E-mail: office@hausderzukunft.at 

 

  

 
 
Links zum Programm:  

www.hausderzukunft.at 

www.fabrikderzukunft.at 

www.nachhaltigwirtschaften.at 


